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Erledigung des Prüfungsberichtes 

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog Veranstaltungsstätten in Amtshäusern einer 

sicherheitstechnischen Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungsho-

fes Wien wurde am 5. Mai 2020 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadt-

rechnungshofausschusses vom 13. Mai 2020, Ausschusszahl 38/20 mit Beschluss zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

Kurzfassung des Prüfungsberichtes 

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog fünf Veranstaltungsstätten in ausgewählten 

Amtshäusern, die in der Verwaltung der Magistratsabteilung 34 stehen, einer sicher-

heitstechnischen Prüfung.  

 

Die Prüfungsobjekte präsentierten sich in einem optisch guten Zustand. Die sicherheits-

technische Ausstattung entsprach dem erforderlichen Umfang und dem Stand der 

Technik. 

 

Hinsichtlich des Brandschutzes hatte der Stadtrechnungshof Wien jedoch Kritik anzu-

bringen. So war die Kennzeichnung im Bereich der Fluchtwege punktuell anzupassen. 

Die Zugänglichkeit zu einem Feuerlöscher war nicht gegeben, die Dokumentation der 

Überprüfung einer Brandmeldeanlage zu vervollständigen sowie in Brandschutzplänen 

die korrekten Bezeichnungen von Brandmeldern einzutragen. 

 

Die gegenständliche Prüfung sollte dazu beitragen, die Sicherheit bei Veranstaltungen in 

Amtshäusern zu heben. 
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Bericht der Magistratsabteilung 34 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen 

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in 

Bezug auf die ergangenen 6 Empfehlungen bekannt gegeben: 

 

 

Stand der Umsetzung der  

Empfehlungen 

Anzahl Anteil in % 

umgesetzt 6 100,0 

in Umsetzung - - 

geplant/in Bearbeitung - - 

 

nicht geplant - - 
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Umsetzungsstand im Einzelnen 

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften 

Stelle unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes 

Wien erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlun-

gen seitens der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungs-

hofes Wien: 

 

 

Empfehlung Nr. 1 

Aus grundlegenden Sicherheitsüberlegungen sollten die Sitze bei der Ausführung 

einer Reihenbestuhlung untereinander verbunden werden. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wird nachge-

kommen. Gemäß gültiger Dezentralisierungsverordnung (auf-

bauend auf der Novelle 2014) obliegt in den Räumlichkeiten der 

Bezirksvorstehung und den Festsälen sämtliches bewegliches 

Inventar dem Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Bezirksvor-

stehung. Die Magistratsabteilung 34 wird die zuständigen Wie-

ner Bezirksvorstehungen über die vom Stadtrechnungshof Wien 

getroffene gegenständliche Empfehlung in Kenntnis setzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Die Wiener Bezirksvorstehungen wurden mit Schreiben vom 10. März 2020 über die 

gegenständlichen Empfehlungen des Stadtrechnungshofes Wien in Kenntnis ge-

setzt. 

 

Empfehlung Nr. 2 

Die Fluchtwege in einer Veranstaltungsstätte wären eindeutig festzulegen und zu 

kennzeichnen. 
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Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wird nachge-

kommen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Die bauliche Umsetzung der Empfehlung wurde mit 15. November 2020 abgeschlos-

sen. 

 

Empfehlung Nr. 3 

Die ungehinderte Zugänglichkeit von gekennzeichneten Feuerlöschern wäre stets zu 

gewährleisten. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wird nachge-

kommen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 4 

Die Dokumentation der Überprüfung der Brandmeldeanlage in einem Amtshaus wä-

re nachzuholen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wird nachge-

kommen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 
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Die Dokumentation der Überprüfung (Inspektionsbericht der akkreditierten Prüf- 

und Inspektionsstelle vom 7. Jänner 2020) liegt vor. 

 

Empfehlung Nr. 5 

Die Angaben in den Brandschutzplänen eines Amtshauses wären richtigzustellen und 

die im Plankasten aufzubewahrenden Unterlagen zu ergänzen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wurde bereits 

nachgekommen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 6 

Technikräume und Niederspannungsverteiler sollten von jeglichen Lagerungen frei-

gehalten und die dort gelagerten Materialien an einen bestimmungsgemäßen Auf-

bewahrungsort verbracht sowie der Schutt bzw. die leicht brennbaren Materialien 

entfernt werden. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wurde bereits 

nachgekommen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

 

 

Für den Stadtrechnungshofdirektor: 

Dipl.-Ing. Dr. Michael Kaindl 

Wien, im Dezember 2020 


